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§ 202 StPO

StPO - StrafprozefBordnung 1975

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.11.2025

1. (1)Gemeinnutzige Leistungen durfen taglich nicht mehr als acht Stunden, wéchentlich nicht mehr als 40 Stunden
und insgesamt nicht mehr als 240 Stunden in Anspruch nehmen; auf eine gleichzeitige Aus- und Fortbildung oder
eine Berufstatigkeit des Beschuldigten ist Bedacht zu nehmen. Gemeinnutzige Leistungen, die einen
unzumutbaren Eingriff in die Personlichkeitsrechte oder in die Lebensfiihrung des Beschuldigten darstellen
wurden, sind unzulassig.

2. (2)Die Leiter der Staatsanwaltschaften haben jeweils eine Liste von Einrichtungen, die fur die Erbringung
gemeinnutziger Leistungen geeignet sind, zu fihren und erforderlichenfalls zu erganzen. In diese Liste ist auf
Verlangen jedermann Einsicht zu gewahren.

3. (3)Fugt der Beschuldigte bei der Erbringung gemeinntitziger Leistungen der Einrichtung oder deren Trager einen
Schaden zu, so ist auf seine Ersatzpflicht das Dienstnehmerhaftpflichtgesetz, BGBI. Nr. 80/1965, sinngemalR
anzuwenden. Flgt der Beschuldigte einem Dritten einen Schaden zu, so haftet daflir neben ihm auch der Bund
nach den Bestimmungen des burgerlichen Rechts. Die Einrichtung oder deren Trager haftet in diesem Fall dem
Geschadigten nicht.

4. (4)Der Bund hat den Schaden nur in Geld zu ersetzen. Von der Einrichtung, bei der die gemeinnutzigen
Leistungen erbracht wurden, oder deren Trager kann er Ruckersatz begehren, insoweit diesen oder ihren
Organen Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit, insbesondere durch Vernachlassigung der Aufsicht oder Anleitung,
zur Last fallt. Auf das Verhaltnis zwischen dem Bund und dem Beschuldigten ist das
Dienstnehmerhaftpflichtgesetz, BGBI. Nr. 80/1965, sinngemal3 anzuwenden.

5. (5)Erleidet der Beschuldigte bei Erbringung gemeinnutziger Leistungen einen Unfall oder eine Krankheit, so gelten
die Bestimmungen der 88 76 bis 84 des Strafvollzugsgesetzes dem Sinne nach.

In Kraft seit 01.01.2008 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1965_80_0/1965_80_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1965_80_0/1965_80_0.pdf
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/76
file:///

	§ 202 StPO
	StPO - Strafprozeßordnung 1975


